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26105 Oldenburg                                                                                                            
Altes Rathaus,  Zimmer 4 

Telefon:  0441 - 235 2686  

Telefax:  0441 -  235 2156 
E-Mail: cdu-fraktion@stadt-oldenburg.de 

Fraktion im Rat der Stadt Oldenburg 

         

Herrn Oberbürgermeister 
Jürgen Krogmann 
Altes Rathaus/Markt 1 
26105 Oldenburg                  5. Juni 2023 
 
 
Sitzung des Verkehrsausschusses am 19. Juni 2023 
Sitzung des Verwaltungsausschusses am 26. Juni 2023 
Sitzung des Rates am 26. Juni 2023 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
für die oben genannten Sitzungen stellt die CDU-Fraktion zum Tagesordnungspunkt: 
 

„Mobilitätsplan Oldenburg 2030“ 
  

folgenden Änderungsantrag: 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Beschluss über die Vorlage zum Mobilitätsplan Oldenburg 2030 wird ausgesetzt. Vor einer 
erneuten Beschlussfassung wird der Entwurf einem externen Gutachten unterzogen. Damit 
wird geprüft, ob und in welchem Maße die Pläne tatsächlich zu einer Verkehrswende führen 
und ob sie einen nennenswerten Beitrag zur angestrebten Klimaneutralität im Jahr 2035 
leisten. Zudem werden die Kosten für sämtliche geplante Einzelmaßnahmen der Teilkonzepte 
evaluiert.  
 
Begründung: 
Dem Entwurf des Mobilitätsplans Oldenburg 2030 fehlt in allen Bereichen eine solide und 
belastbare Datenbasis. Das beginnt bereits bei den Grundannahmen zur Verkehrsentwicklung 
in Oldenburg, die einer kritischen Prüfung nicht standhalten. Außerdem fehlt die komplette 
Folgeabschätzung zu den konkreten Auswirkungen der einzelnen Vorschläge. Es wird nicht 
deutlich, ob und wie welche Maßnahme zur Verkehrswende beiträgt und wie sich das auf die 
angestrebte Klimaneutralität auswirkt.  
Auch eine finanzielle Einschätzung fehlt im Entwurf auf ganzer Linie. Die Verwaltung räumt 
selbst ein, dass der gewöhnliche Zeitraum für die Erstellung eines solchen Konzepts in dem 
Fall deutlich unterschritten worden sei. Dadurch mangelt es an Sorgfalt und an der 
Einbeziehung wissenschaftlicher Expertise. Im Hinblick auf diese unzureichende Grundlage 
kann ein Beschluss von solcher Tragweite zu diesem Zeitpunkt nicht gefasst werden.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Christoph Baak 
Dr. Esther Niewerth-Baumann 
Hendrik Klein-Hennig  


